
 E-Check / Elektrische Prüfung von Aufzugsanlagen: 

 
Grundlagen: 

 

 
Siebte Sozialgesetzbuch (SGB VII) 
 

Betriebssicherheitsverordnung §10 Prüfung der Arbeitsmittel  
 

TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung  
 

TRBS 1201 Prüfung von Arbeitsmitteln u. überwachungsbedürftigen Anlagen  
 

TRBS 1203 Teil 3 (Befähigte Personen)  
 

TRBS 2131 Elektrische Gefährdungen  
 

TRBS 3121 Betrieb von Aufzugsanlagen  
 

BGV A3 – Elektrische Anlagen und Betriebsmittel – Prüffristen  
 

GUV-V A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel  
 

DIN VDE 0100-600 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 6: Prüfungen  
 

DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen  
 

EN 60204-1 (ehem. DIN VDE 0113) Sicherheit von Maschinen 

 

 



Prüfung WARUM?  

- Unfälle vermeiden - Menschenleben retten – 

 
Die Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf Grundlage der BetrSichV, TRBS und BGV 

A3 ist Pflicht für Arbeitgeber. Das Unterlassen der Prüfungen zur Unfallverhütung ist eine Straftat 

(§26 BetrSichV).  

 

Die Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester Elektrogeräte, Anlagen und Betriebsmittel ist Pflicht. 

Der Gesetzgeber hat diese Vorschrift in das siebte Sozialgesetzbuch (SGB VII) übernommen (§209 

Abs. 1 Nr. 1 SGB VII).  

 

Des Weiteren schreiben die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in §3 Gefährdungsbeurteilung 

und §10 Prüfung der Arbeitsmittel, sowie die Technischen Regeln der Betriebssicherheit TRBS 1111 

Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung (TRBS 1111) und TRBS 1201 

Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen (TRBS 1201) die regelmäßige 

Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester Elektrogeräte, Anlagen und Betriebsmittel vor. Die 

Grundlage dieser Prüfung ist die Gefährdungsbeurteilung.  

 

Wer für diese Prüfungen geeignet ist, wird in der TRBS 1203 Teil 3 (Befähigte Personen) festgelegt.  

 

Die Verordnungen der Berufsgenossenschaften (BGV A3) und Unfallkassen (GUV-V A3) legen den 

Ablauf der Prüfung fest und geben dem Prüfer Entscheidungshilfe bei der Ermittlung geeigneter 

Fristen für Wiederholungsprüfungen.  

 

Den technischen Rahmen bilden die Normen des Verbandes für Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik (VDE). Die Norm DIN VDE 0701-0702 bildet die technische Grundlage für 

Instandsetzungs- und Wiederholungsprüfungen elektrischer Betriebsmittel. Für elektrische Anlagen 

und Maschinen erreicht dies die Norm DIN VDE 0105-100/A1 und DIN VDE 0113.  

 

Alle Arbeitgeber sind seit dem 1.4.1979 dazu verpflichtet ihre elektrischen Anlagen und 

Betriebsmittel einer Wiederholungsprüfung zu unterziehen.  

Die Betriebssicherheitsverordnung wendet sich an den Arbeitgeber und regelt die Bereitstellung von 

sicheren Arbeitsmitteln, Ausrüstungen und Betriebsmitteln sowie Anlagen und Maschinen.  

 

Des Weiteren müssen alle Arbeitgeber laut §5 des Arbeitsschutzgesetzes in Verbindung mit §3 der 

BetrSichV die notwendigen Maßnahmen für die sichere Bereitstellung und Benutzung der 

Arbeitsmittel auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung ermitteln.  

In der TRBS 1203 wird von den zur Prüfung befähigten Personen eine kontinuierliche Prüferfahrung 

verlangt. Ein Elektriker, der nicht permanent mit der Prüfung von Arbeitsmitteln, Anlagen und 

Maschinen betraut wird, erfüllt nicht die Kriterien einer befähigten Person nach TRBS 1203 - Teil 3.  

 

Ende 2007 ist die TRBS 2131 in Kraft getreten und hat die BGV A3 als grundlegende Norm zur Prüfung 

elektrischer Betriebsmittel, Anlagen und Maschinen abgelöst. Im Gegensatz zur BGV A3, in der die 

Prüffristen relativ starr vorgegeben waren, unterliegt nun dem Prüfer die Bestimmung der Termine 

für Wiederholungsprüfungen. Die Festlegung der Fristen wird bei der Gefährdungsbeurteilung 

ermittelt und muss vom Prüfer sachkundig begründet werden.  

Die Berufsgenossenschaften empfehlen weiterhin sich an den bewährten Fristen der BGV A3 & GUV-

V A3 zu orientieren. Die GUV-V A3 bietet hier eine ausführliche Erläuterung: 

 

 



Wiederholungsprüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester  

elektrischer Betriebsmittel  
Gemäß VDE 0100 Teil 200 Abschnitt 826-16-06 sind ortsfeste Betriebsmittel, fest angebrachte 

elektrische Betriebsmittel oder elektrische Betriebsmittel ohne Tragevorrichtung, dessen Masse so 

groß ist, dass sie nicht leicht bewegt werden kann. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die 

vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden. 

 

 

Anlage / Betriebsmittel 

 

Prüffrist 

 

Art der Prüfung 

 

Prüfer 
 

Elektrische Anlagen und 

ortsfeste elektrische 

Betriebsmittel 

 

4 Jahre 

 

auf ordnungsgemäßen  

Zustand  

(DIN VDE 0105-100) 

 

befähigte Person, 

z.B. Elektrofachkraft 

 

Elektrische Anlagen und  

Elektrische Betriebsmittel in 

„Betriebsstätten, Räumen und  

Anlagen besonderer Art“ 

(DIN VDE 0100 Gruppe 700) 

 

 

 

1 Jahr 

 

auf ordnungsgemäßen  

Zustand  

(DIN VDE 0105-100) 

 

befähigte Person, 

z.B. Elektrofachkraft 

 

Schutzmaßnahmen mit  

Fehlerstrom-Schutzein- 

richtungen in nicht  

stationären Anlagen 

 

 

1 Monat 

 

auf Wirksamkeit (Messung der 

Fehlerspannung und des 

Auslösestroms, 

Erdungswiderstandsmessung 

 

befähigte Person, 

z.B. Elektrofachkraft oder 

elektronisch unterwiesene 

Person bei Verwendung 

geeigneter Mess- und 

Prüfgeräte 

 

Fehlerstrom-, Differenzstrom 

und Fehlerspannungs- 

Schutzschalter  

- In nicht stationären 

Anlagen 

- In stationären Anlagen 

 

 

6 Monate 

arbeits-

täglich 

 

auf einwandfreie Funktion durch 

Betätigen der Prüfeinrichtung  

 

Benutzer 

Tabelle 1: Wiederholungsprüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester  
 
 
Tabelle 1 beschreibt die Anforderungen an den Prüfer sowie die Art der Prüfung. Ferner enthält sie 

Richtwerte für die Prüfung unter normalen Betriebs- und Umgebungsbedingungen.  

Die Beurteilung der örtlichen Betriebs- und Umgebungsbedingungen obliegt der Elektrofachkraft und 

kann im Einzelfall zu anderen Prüffristen führen. 


